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Tagesordnungspunkt 5 

Berufliche Schulen im Landkreis Konstanz; 
Bericht zu den Budgetüberträgen 2025 

 

Historie und Sachverhalt 

In der Sitzung des Kreistags vom 18. Mai 2026 wurde die Verwaltung gebeten, weitere Auskünfte zur 
Höhe und geplanten Verwendung der Budgetüberträge der beruflichen Schulen zu geben (vgl.  
Drucksachen-Nr. 2026/077/1). 

Die Budgetierungsregelungen sind in der Anlage 2 des Haushaltsplanentwurfs 2026 dargestellt. Bei 
den Budgetüberträgen handelt es sich um im Vorjahr nicht verwendete Mittel der zugewiesenen 
Schulbudgets. Diese positiven Abweichungen bei den Ansätzen der Schulbudgets können  
vollumfänglich ins nächste Jahr übertragen werden (Ausnahme Repräsentationsmittel). Bei negativer 
Entwicklung verringert sich das Budget des Folgejahres entsprechend. 

Durch die Budgetüberträge wird den Schulen eine selbständige mittel- und langfristige Finanzplanung 
ermöglicht. Die finanziellen Ressourcen für größere Anschaffungen können über mehrere Jahre  
angespart werden. Der Bedarf von Sondermitteln reduziert sich. 

Im Jahr 2025 gingen die Schlusszahlungen des Förderprogramms DigitalPakt Schule ein, welche sich 
zusätzlich positiv auf die Schulbudgets auswirkten. 

Die Budgetreste 2025 sowie die von den beruflichen Schulen vorgesehene Verwendung ist in der 
Anlage 1 dargestellt. 

     

 
 

     
 

 

Anlagen 

Anlage 1 – Geplante Verwendung der Budgetreste     
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